
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/3/22 2001/07/0003
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.2001

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §59 Abs2;

B-VG Art130 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

WRG 1959 §31 Abs3;

Rechtssatz

Die nach der Vorschrift des § 59 Abs. 2 AVG zu setzende Leistungsfrist für die Erfüllung eines wasserpolizeilichen

Auftrages hat angemessen zu sein. Kriterium der Gesetzmäßigkeit des in der Fristsetzung auszuübenden Ermessens ist

die Frage der Angemessenheit einer gesetzten Frist unter dem Gesichtspunkt, dass sie objektiv geeignet ist, dem

LeistungspAichtigen unter Anspannung aller seiner Kräfte der Lage des konkreten Falles nach die Erfüllung der

aufgetragenen Leistung zu ermöglichen (Hinweis E 19. Mai 1994, 92/07/0067). Objektiv zu erkennende Schwierigkeiten

in der Befolgung eines erteilten Auftrages können dabei nicht ohne EinAuss auf die gemäß § 59 Abs. 2 AVG zu setzende

Leistungsfrist bleiben (Hinweis E 19. Mai 1994, 92/07/0067).
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